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Das Recht der Uebersetzung Vorbehalten.



H-rw-rt zur ersten Auflage.

Die 9!ellheit imb Schwierigkeit der Bestinrrrrun- 
gen des BGB- über die Gewährleistung von Mängeln 
beim Viehhandel veranlaßte und), über diese Frage 
eingehende Untersuchungen anzustellen. Ich habe 
den juristischen Theil bearbeitet, Herr Kreisthicrarzt 
Weis köpf in Augsburg hatte die Güte, die Er- 
läuterung der in der kaiserlichen Verordnung vorn 
27. März 1899 enthaltenen Gewährsmängel zu 
besorgen.

Möge die Arbeit einen kleinen Beitrag zum 
besseren Verständniß des Gesetzes liefern.

Kempten im Allgäu, am 1. Mai 1899.

Dr. Hans Stühle,
Rechtsanwalt.



Vorwort jur zweiten Anfluge.

Wider Erwarten schnell — nach etwas wehr 
als einew halben Jahre — wurde ich mit der Be
arbeitung der zweiten Auflage dieses Werkchens 
befaßt.

Der ungeweiu rasche Absatz des Werkchens ist 
wir ein Beweis dafür, daß es für geeignet befunden 
wurde, den Bedürfnissen der Praxis zu dienen mtb 
zürn besseren Verständniß des Gesetzes beizutragen. 

Die zahlreichen Rezensionen von juristischer und 
thierärztlicher Seite haben sich übereinstinnnend 
anerkennend über die Brauchbarkeit des Werkchens 
ausgesprochen und es haben insbesondere auch 
die gemeinverständlichen thierärztlichen Erläuterungen 
meines sehr verehrten Herrn Mitarbeiters, des 
Herrn Kreisthierarztes Weiskopf allgemein An
erkennung gefunden.

Ich habe für die neue Auflage die gesammte 
vorhandene, mir zugängliche neue Literatur durch
gearbeitet und verwerthet und da, wo ich sie ver
werthet habe, — auch citirt!
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Es ist mir passirt, daß aus meinem Merkchen 
nicht blos einzelne Stellen ohne Citirung entnommen 
wurden, sondern daß ein förmlicher Auszug daraus 
gemacht und als eigenes Geistesprodukt verwendet 
wurde. Eine derartige.Handlungsweise richtet sich 
selbst!

Da die in Viehgewährschaftssachen in der 
Berufungsinstanz ergangenen landgerichtlicheir Ur
theile in den Sammlungen der vorhandenen Ent- 
scheidimgen nicht erscheinen, so ist es schwer, einen 
Ueberblick über die herrschende Praxis zu gewinneu 
Ich wäre deshalb meinen verehrten Herren Kollegen 
sowie den Herrn Vorsitzenden der Eivilkarnriierll 
sehr verbunden, wenn sie mir wichtige Entscheidungen 
mittheileil würden.

Möge das Merkchen in seiner neuen Gestalt zu 
den alten Freunden zahlreiche neue erwerben.'

Kempten im Allgäu, am 25. Januar 1900.

Dr. Hans Stühle,
Nechtsnmvalt.
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Die Kestimmrmgen des Kürgerlichen Gesetz
buches über Uiehgewätzrschaft.

§. 481.
Für den Verkauf von Pferden, Eseln, Maul

eseln und Maulthieren, von Rindvieh, Schafen und 
Schweinen gelten die Vorschriften der §§. 459 bis 
467, 469 bis 480 nur insoweit, als sich nicht aus 
den §§. 482 bis 492 ein Anderes ergiebt.

8- 482.
Der Verkäufer hat nur bestimmte Fehler (Haupt

mängel) und diese nur dann zu vertreten, wenn sie 
sich innerhalb bestimmter Fristen (Gewährfristell) 
zeigen.

Die Hauptmängel und die Gewährfristell werden 
durch eine mit Zustimmung des Bundesraths zrl 
erlassende Kaiserliche Verordnung bestimmt. Die 
Bestimmung kann auf demselben Wege ergänzt und 
abgeändert werden.

§. 483.
Die Gewährfrist beginnt mit dem Ablaufe des 

Tages, an welchem die Gefahr auf den Käufer 
übergeht.



16 Bestimmungen des VGB. über Niehgewährschnfl. 

§. 484.
Zeigt sich ein Hauptmangel innerhalb der Ge- 

währfrist, so wird vernmthet, datz der Mangel schon 
zu der Zeit vorhanden gewesen sei, 51t welcher die 
Gefahr auf den Käufer übergegangen ist.

§. 485.
Der Käufer verliert die ihn: wegen des Mangels 

zitstehenden Rechte, wenn er nicht spätestens zwei 
Tage nach dem Ablaufe der Gewährfrist oder, falls 
das Thier vor den: Ablaufe der Frist getödtet 
worden oder sonst verendet ist, nach dem Tode des 
Thieres den Mangel dem Verkäufer anzeigt oder 
die Anzeige an ihn absendet oder wegen des 
Mangels Klage gegen den Verkäufer erhebt oder 
diesem den Streit verkündet oder gerichtliche Beweis
aufnahme zur Sicherung des Beweises beantragt. 
Der Rechtsverlust tritt nicht eilt, wenn der Verkäufer 
den Mangel arglistig verschwiegen hat.

§. 486.
Die Gewährfrist kann durch Vertrag verlängert 

oder abgekürzt werden. Die vereinbarte Frist tritt 
an die Stelle der gesetzlichen Frist.

8- 487.
Der Käufer kann nur Wandelung, nicht Minde

rung verlangen.
Die Wandelung kann auch in den Fällen der 

§§. 351 bis 353, insbesondere wenn das Thier ge-
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schlachtet ist, verlangt werden; an Stelle der 
Rückgewähr hat der Käufer den Werth des Thieres 
zu vergüten. Das Gleiche gilt in anderen Fällen, 
in denen der Känfer in Folge eines Umstandes, 
den er zu vertreten hat, insbesondere einer Ver
fügung über das Thier, außer Stande ist, das 
Thier zurückzugewähren.

Ist vor der Vollziehung der Wandelung eine 
unwesentliche Verschlechterung des Thieres in Folge 
eines von dem Käufer zu vertretenden Umstandes 
eingetreten, so hat der Käufer die Werthminderung 
zu vergüten.

Nutzungen hat der Käufer nur insoweit zu er
setzen, als er sie gezogen hat.

§. 488.
Der Verkäufer hat im Falle der Wandelung 

dem Käufer auch die Kosten der Fütterung und 
Pflege, die Kosten der thierärztlichen Untersuchung 
und Behandlung sowie die Kosten der nothwendig 
gewordenen Tödtung und Wegschaffung des Thieres 
zu ersetzen.

§. 489.
Ist über den Anspruch auf Wandelung ein 

Rechtsstreit anhängig, so ist auf Antrag der einen 
oder der anderen Partei die öffentliche Versteigerung 
des Thieres und die Hinterlegung des Erlöses 
durch einstweilige Verfügung anzuordnen, sobald 
die Besichtigung des Thieres nicht mehr erforder
lich ist.

Stolz le, Piehgewährschast. 2. Aufl. 2



18 Bestimmungen des BGB. über Viehgewährschast. 

490.
Der Anspruch auf Wandelung sowie der An

spruch auf Schadensersatz wegen eines Haupt
mangels, dessen Nichtvorhandensein der Verkäufer 
zugesichert hat, verjährt in sechs Wochen von dem 
Ende der Gewährfrist an. Im Uebrigen bleiben 
die Vorschriften des §. 477 unberührt

An die Stelle der in den §§. 210, 212, 215 be
stimmten Fristen tritt eine Frist von sechs Wochen. 

Der Käufer kann auch nach der Verjährung 
des Anspruchs auf Wandelung die Zahlung des 
Kaufpreises verweigern. Die Aufrechnung des An
spruchs auf Schadensersatz unterliegt nicht der im 
§. 479 bestimmten Beschränkung.

§. 491.
Der Käufer eines nur der Gattung nach be

stimmten Thieres kann statt der Wandelung ver
langen, daß ihm an Stelle des mangelhaften Thieres 
ein mangelfreies geliefert wird. Auf diesen Anspruch 
finden die Vorschriften der §§. 488 bis 490 ent
sprechende Anwendung.

§. 492.
Uebernimmt der Verkäufer die Gewährleistung 

wegen eines nicht zu den Hauptmängeln gehörenden 
Fehlers oder sichert er eine Eigenschaft des Thieres 
zu, so finden die Vorschriften der §§. 487 bis 491 
und, wenn eine Gewährfrist vereinbart wird, auch 
die Vorschriften der §§. 483 bis 485 entsprechende
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Anwendung. Die im §. 490 bestimmte Verjährung 
beginnt, wenn eine Gewährfrist nicht vereinbart wird, 
mit der Ablieferung des Thieres.

§. 493.
Die Vorschriften über die Verpflichtung des 

Verkäufers zur Gewährleistung wegen Mängel der 
Sache finden auf andere Verträge, die auf Ver
äußerung oder Belastung einer Sache gegen Ent
gelt gerichtet sind, entsprechende Anwendung.





Einleitung.

I. Vorbemerkung.

Mit dem 1. Januar 1900 trat das Bürgerliche 
Gesetzbuch ht Kraft- damit ist die langersehnte 
Rechtseinheit auf dem Gebiete des Civilrechtes er
reicht.

Ist diese Einheit auch keine vollständige, da ja 
die Regelung einer Reihe von Materien den Landes
gesetzen überlassen bleibt, so ist es doch sehr zu be
grüßen, daß gerade eine der wichtigster: Fragen 
des täglichen Verkehrs fiir das ganze Deutsche Reich 
einheitlich geregelt wurde, nämlich der Viehkauf 
oder die Gewährleistung von Mängeln beim Vieh
handel.

Mit dem 1. Januar 1900 sind alle Bestimmungen 
der Landesgesetze über die Gewährleistung von 
Mängeln beim Viehhandel aufgehoben.

Die Regelung im BGB. ist eine einheitliche 
für das ganze Deutsche Reich, sie ist aber keine 
einfache.



22 Einleitung.

Die Bestimmungen Liber Viehgewährschaft er
scheinen als Spezialbestimmungen gegenüber den 
allgemeinen Vorschriften über Mängelgewähr.

Dadurch, daß die allgemeinen Vorschriften auch, 
aber nur insoweit Anwendung finden, als nicht 
Spezialvorschristen getroffen sind, wird die ^All
wendung des Gesetzes komplizirt.

Es ist oft sehr schwierig, zu entscheiden, inwie
weit ein Paragraph, auf welchen verwiesen ist, 
„entsprechende" Anwendung findet.

Bietet das Gesetz schon für den Juristen Schwierig
keiten, so bietet es noch mehr für den Laien.

Meines Erachtens hätte gerade diese Materie, 
um auch für den Laien verständlicher zu sein, unter 
vollständiger Heraushebung aus den allgemeinen 
Bestimmungen allein für sich erschöpfend geregelt 
werden müssen.

Daß eine derartige und zwar auch kurze Rege
lung möglich gewesen wäre, das beweisell die 
Spezialgesetze verschiedener Einzelstaaten.


